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cken - Gelbe und tritt diese Bestimmung mit
dem i . October d . I . in Kraft.

26 ) Regier rings - Bekan ntmachung
vom 2A . Sept . 1827,  xudl . am
2g . sjusli ern.

Wegen Errich - Um den Unerträglichkeiten zu begegnen,

tung von Ge - welche aus der willkührlichen Errichtung von

näheren Umge - ^ bäuden in den näheren Umgebungen der

bung der Stadt Stadt Oldenburg entstehen , steht die Regie-

Oldenburg . ^ verblaßt , mit Bezugnahme auf

die deshalb schon für die Stadt bestehenden
Vorschriften , hiermit allgemein anzuordnen:

daß ein jeder , der vor den Thoren der
Stadt Oldenburg innerhalb einer vier¬
tel Meile an öffentlichen Wegen ein
neues Gebäude auffuhren oder ein schon

vorhandenes verändern will , solches,
ehe damit angefangen wird , dem Amte,
unter welchem er steht , anzuzeigen ver¬
pflichtet seyn soll,

damit von dem Amte hinsichtlich der etwa
dabey von Polizeywegen zu erwägenden Um¬
stände , insbesondere wegen der Linie , worin
das Gebäude zu bauen ist , das weitere ver¬

fugt werden könne.

Eine Unterlassung der Anzeige hat in je¬
dem Fall eine Bruche von io Rthlr . Gold
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